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A. Auftrag und Auftragsdurchführung 
 

 Der Geschäftsführer des 

   
Verband Deutscher Weinexporteure e.V., Bonn 

- im Folgenden auch kurz „Verband“ genannt - 

 

Herr Christian Schwörer erteilte uns den Auftrag, den Rechnungsabschluss des Verbandes 

- bestehend aus Beständeübersicht und Ertrags- und Aufwandsrechnung - für das Ge-

schäftsjahr 2022 (1. Januar bis 31. Dezember 2022) zu erstellen. Der Auftrag umfasste 

ebenfalls die vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise durch Befragungen und 

analytische Beurteilungen auf ihre Plausibilität hin zu beurteilen, um mit einer gewissen 

Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. 

 

Die Buchführung, die Aufstellung des Inventars und der Beständeübersicht liegen nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Sat-

zung in der Verantwortung der Geschäftsführung des Verbandes. 

 

Die durch uns im Auftrag der gesetzlichen Vertreter des Verbandes erfolgte Erstellung des 

Rechnungsabschlusses führten wir in berufsüblicher Weise unter Beachtung der in dem 

Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer niedergelegten Grundsätze für die Erstellung 

von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer (IDW S7) in Anlehnung an die handels-

rechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften, insbesondere den Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Buchführung und Bilanzierung durch. 

 

Als Abschlussunterlagen standen uns die Bücher, Schriften, Bestandsnachweise und Bu-

chungsbelege des Verbandes zur Verfügung, aus welchen wir den Rechnungsabschluss 

entwickelten. Ausgangspunkt unserer Arbeiten war der von Steuerberatungsgesellschaft 

Karrenberg Kühn mit Bescheinigung vom 4. März 2022 versehene Vorjahresabschluss des 

Verbandes. 
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Die Arbeiten standen unter der Leitung von Herrn Steuerberater Dipl.-Kfm. Dirk Felser und 

wurden in den Räumen des Verbandes sowie in unseren Kanzleiräumen durchgeführt. Die 

notwendigen Auskünfte erteilte uns 

 

Frau Sabine Kessler. 

 

Die von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden bereitwillig erteilt, die Aufzeich-

nungen im erforderlichen Maße zur Verfügung gestellt. Nach einer uns von der Auftragge-

berin erteilten Vollständigkeitserklärung sind im vorliegenden Rechnungsabschluss alle 

Vermögensgegenstände und Schuldposten erfasst sowie alle buchungspflichtigen Ge-

schäftsvorfälle einschließlich aller erkennbaren Risiken berücksichtigt. 

 

Wir weisen darauf hin, dass unsere Bescheinigung zum Rechnungsabschluss kein Urteil 

über die wirtschaftliche Lage des Verbandes und über die Vereinsführung darstellt. Die Be-

deutung der Bescheinigung ergibt sich ausschließlich aus dem Auftragsumfang und dem 

Wortlaut der Bescheinigung selbst. 

 

Für die Auftragsdurchführung und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 

wurden die als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprü-

fer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2017 vereinbart. 

 

 
B. Grundsätzliche Feststellungen 
 

 Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses und der Prüfung der dem Abschluss 

zugrunde liegenden Buchführung und des Belegwesens wurden keine Tatsachen festge-

stellt, die den Bestand des Verbandes gefährden oder dessen Entwicklung wesentlich be-

einträchtigen. 

 

 Bei der Durchführung unserer Arbeiten haben wir keine Tatsachen festgestellt, die Verstöße 

und Unrichtigkeiten der gesetzlichen Vertreter gegen gesetzliche Vorschriften, insbeson-

dere Rechnungslegungsvorschriften oder die Satzung darstellen. 
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung, Grundlagen der Erstellung 
 

 Gegenstand der Prüfung war die dem Abschluss zugrunde liegende durch den Verband 

erstellte Buchführung und das Belegwesen des Verbandes. Wir haben auftragsgemäß den 

Rechnungsabschluss der Verbandes - bestehend aus Beständeübersicht und Ertrags- und 

Aufwandsrechnung - für das Geschäftsjahr 2022 (1. Januar bis 31. Dezember 2022) erstellt. 

 

Der Verband Deutscher Weinexporteure ist ein eingetragener Verein, dessen Buchfüh-

rungspflicht sich aus § 666 BGB i. V. m. § 27 Abs. 3 BGB und für den kaufmännischen 

Bereich aus § 1 Abs. 2 i. V. m. §§ 238 ff. HGB ergibt. Der Verband ist als eingetragener 

Verein im Sinne des BGB weder gesetzlich noch vereinsrechtlich oder satzungsgemäß ver-

pflichtet, eine Abschlussprüfung durchführen zu lassen. Es handelt sich somit um eine frei-

willige prüferische Durchsicht des Rechnungsabschlusses für das Kalenderjahr 2022 nebst 

Rechnungslegung und Belegwesen. Es handelt sich nicht um eine freiwillige Abschlussprü-

fung im Sinne der §§ 316 HGB, daher wird auch kein Bestätigungsvermerk sondern eine 

Bescheinigung erteilt. 

 

 Die Prüfung der dem Abschluss zugrunde liegenden Buchführung und des Belegwesens 

erfolgte nach dem uns erteilten Auftrag analog berufsüblichen Grundsätzen. Wir haben ge-

prüft, ob die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet wurden. 

 

 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur soweit zu den Auf-

gaben der Prüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen 

auf den Rechnungsabschluss ergeben. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrecht-

licher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sowie die Fest-

stellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht Ge-

genstand der Prüfung. 

 

 Die Einzelfallprüfungen umfassten Plausibilitätsbeurteilungen und die Prüfung der Nach-

weise für einzelne Geschäftsvorfälle. 

 

 Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Bücher, Belege und sonstigen Aufzeichnungen des 

Vereins. Ausgangspunkt unserer Arbeiten war der mit Bescheinigung vom 4. März 2022 

versehene Vorjahresabschluss. 



FeSt GmbH 
- Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft - 

  
 

-4- 
 

 

 

 

 

 

 Die Prüfung der dem Abschluss zugrunde liegenden Buchführung und des Belegwesens 

sowie die Erstellung des Rechnungsabschlusses wurden im März 2023 in den Geschäfts-

räumen des Verbandes und in unseren Büroräumen durchgeführt. Schwerpunkte der Ar-

beiten waren: 

- Ansatz, Vollständigkeit der Guthaben bei Kreditinstituten, 

- Ansatz, Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten. 

 

 Die Fertigstellung des Berichtes erfolgte anschließend in unserem Büro. Einzelheiten zu Art 

und Umfang der Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren niedergelegt. Für die 

Prüfung und Erstellung notwendige Aufklärungen und Nachweise wurden von der Ge-

schäftsleitung und den von ihr benannten Personen bereitwillig erteilt. 

 

 Die Vollständigkeit des Prüfungsstoffs wurde uns vom Geschäftsführer, Herrn Christian 

Schwörer, in einer Vollständigkeitserklärung bestätigt, insbesondere sind alle buchungs-

pflichtigen Geschäftsvorfälle in den Büchern erfasst, die uns erteilten Auskünfte vollständig 

und alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen und Risiken im 

Rechnungsabschluss berücksichtigt. 

 

 Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Ri-

siken berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteil-

ten Auftrages. 
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
 
I. Buchführung 
 

 Die Buchführung des Verbandes wird über eine fremde EDV-Anlage unter Verwendung des 

Software-Systems LEXWARE abgewickelt. 

 

 Wir haben uns von der Ordnungsmäßigkeit der dem Abschluss zugrunde liegenden Buch-

führung überzeugt. Die Belege sind ordnungsmäßig und zeitnah verbucht, ausreichend er-

läutert und sachlich geordnet abgelegt. Buchführung und Belegwesen entsprechen nach 

unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. Die Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung sind beachtet. Vermögens- und Schuldposten sind ordnungsgemäß nachge-

wiesen. Bei Beendigung unserer Arbeiten waren die Konten abgeschlossen. 

 

 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beim Einsatz von EDV-Anlagen sind, so-

weit dies von Seiten des Vereins möglich ist, nach unseren Feststellungen beachtet. Für 

die Ordnungsmäßigkeit des Programms lag uns ein Wirtschaftsprüfertestat vor. Die Daten-

verarbeitungsanlagen und Anwendungsprogramme arbeiten nach unseren Feststellungen 

zuverlässig. 

 
II. Rechnungsabschluss 
 

 Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde von Steuerberatungsgesellschaft 

Karrenberg Kühn am 4. März 2022 mit einer Bescheinigung versehen. Die Salden wurden 

ordnungsgemäß auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

 Der Rechnungsabschluss des Verband Deutscher Weinexporteure e.V., Bonn, wurde in 

Anlehnung an die Vorschriften der §§ 242 bis 256 a HGB unter Einbeziehung der Vorschrif-

ten für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) aufgestellt. Ein Anhang war nicht zu 

erstellen. 

 

 Die Beständeübersicht zum 31. Dezember 2022 und die Ertrags- und Aufwandrechnung für 

die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 sind ordnungsgemäß aus der Buchführung 

abgeleitet. Das Vermögen wurde uns durch Kontoauszüge, Verzeichnisse, Karteien, 
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Schriftwechsel und andere Unterlagen nachgewiesen, die in ihrer Gesamtheit das gesetz-

lich vorgeschriebene Inventar bilden. 

 

 Der Verband hat zum 31. Dezember 2022 eine Beständeübersicht sowie eine Ertrags- und 

Aufwandsübersicht erstellt. Ein Anhang und ein Lagebericht wurden nicht erstellt. Die Glie-

derung der Beständeübersicht und der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfolgte in Anleh-

nung an die handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Besonderheiten 

des Verbandes. 

 

 Bei der Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurden grundsätzlich die handels-

rechtlichen Vorschriften der §§ 252 ff. HGB beachtet. Das Anlagevermögen wurde linear 

entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Umlaufver-

mögen wurde unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Die Rückstellungen sind 

ausreichend bemessen. Die Verbindlichkeiten sind zutreffend mit dem Erfüllungsbetrag er-

fasst. 

 

 Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vor-

jahr unverändert angewendet. Der Grundsatz der Stetigkeit gem. § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB 

bei der Ausübung von Bewertungsmethoden und bei der Inanspruchnahme von Ausweis-

wahlrechten wurde beachtet. 
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E. Schlussbemerkung und Bescheinigung 
 

 Aufgrund unserer Arbeiten erteilen wir, gerichtet an den Verband Deutscher Weinexpor-

teure e.V., Bonn, der Beständeübersicht zum 31. Dezember 2022 des Vereins mit einer 

Summe von EUR 45.567,42 und nicht verbrauchten Mitteln von EUR 532,47 folgende 

 
 Bescheinigung über die Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen: 

 

 Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Rechnungsabschluss - bestehend aus Be-

ständeübersicht und Ertrags- und Aufwandsrechnung - des Verband Deutscher Weinexpor-

teure e.V., Bonn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 in Anlehnung 

an die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der 

Satzung erstellt. Grundlagen für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher 

und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität 

beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung 

des Inventars und des Rechnungsabschlusses in analoger Anwendung der handelsrechtli-

chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verant-

wortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins.
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Anlage 1.1
Verband Deutscher Weinexporteure e.V., Bonn

Beständeübersicht zum 31. Dezember 2022

Vermögenswerte Vereinsvermögen, Schuldposten

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Vereinsvermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Stand 01.01. 44.182,81 43.519,11

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 2. Jahresüberschuss 532,47 663,70
ähnliche Rechte 2,00 2,00 44.715,28 44.182,81

2,00 2,00
B. Rückstellungen

B. Umlaufvermögen Sonstige Rückstellungen 845,00 1.181,00
845,00 1.181,00

I. Kassenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten 45.309,46 45.112,99

C. Verbindlichkeiten
45.309,46 45.112,99

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7,14 7,14
7,14 7,14

C. Rechnungsabgrenzungsposten 255,96 255,96

45.567,42 45.370,95 45.567,42 45.370,95
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2022 2022 2021
EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 36.250,00 36.750,00

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.341,44 1.500,00

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2,08 0,00
37.593,52 38.250,00

4. Weiterberechung Personal-/Verwaltungskosten -9.639,00 -12.257,00

5. Reisekosten und Bewirtungen -1.304,62 0,00

6. Porto, Telefon, Telefax -476,23 -477,78

7. Büromaterial, Geschäftsbericht -525,58 -476,00

8. Infodienste, Fachliteratur -1.348,67 -1.249,50

9. Büromiete, Raumkosten -3.120,00 -2.880,00

10. Beiträge -18.871,00 -18.447,57

11. Nebenkosten Geldverkehr -70,80 -70,80

12. sonstige Aufwendungen -1.705,15 -1.727,65
-37.061,05 -37.586,30

13. Jahresüberschuss 532,47 663,70

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Anlage 1.2

Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Zeit

Verband Deutscher Weinexporteure e.V., Bonn






